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SEPA-Lastschriftmandat 

 

Ich ermächtige den Verein „Chor von St. Spiritus e.V.“, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein „Chor von St. Spiritus e.V.“ auf mein 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Der Mitgliedsbeitrag wird als Jahresbeitrag am 01.02. jeden Jahres fällig. 

 

Bei Neueintritt wird der anteilige Mitgliedsbeitrag des Eintrittsjahres am 15. des auf den Eintritt folgenden 

Monats fällig. 

 

Name, Vorname: Kontoinhaber/in (falls abweichend): 

Straße, Hausnummer: 

Postleitzahl, Ort: 

E-Mail-Adresse (zur Benachrichtigung bevorstehender Abbuchungen): 

IBAN: 

D E                     

BIC:  

                      

 

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft ge-

speichert. 

 

 

    

Ort  Datum 

 

 

  

Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) 

Chor von St. Spiritus e. V. 

E-Mail: info@chor-greifswald.de 

Gläubiger-Identifikationsnummer: 

DE73ZZZ00002434907 
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(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. Mit der Unterschrift erklärt/en sich 

der/die Erziehungsberechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zur Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.) 


